
 

 Monbijoustrasse 61, 3007 Bern, www.sgb.ch  

031 377 01 01, Fax 031 377 01 02, info@sgb.ch 

Vernehmlassung zur Änderung der Verordnung über Massnahmen im Bereich der 
Arbeitslosenversicherung im Zusammenhang mit dem Coronavirus (Covid-19)  
(Covid-19 Verordnung Arbeitslosenversicherung) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Parmelin 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) befürwortet die vorliegende Verordnungsände-

rung. Der SGB hat seit Beginn der Corona-Krise die Ausweitung der Kurzarbeitsentschädigung 

(KAE) immer gefordert und unterstützt. Es ist zu begrüssen, dass weiterhin Anspruch auf KAE 

besteht, wenn die Arbeitspensen um mehr als 20 Prozent schwanken. Diese Regelung war be-

reits bis 31. August in Kraft. 

Besten Dank für die Kenntnisnahme. 

Freundliche Grüsse 

SCHWEIZERISCHER GEWERKSCHAFTSBUND 

 

Pierre-Yves Maillard  Daniel Lampart 

Präsident  Leiter SGB-Sekretariat 

  und Chefökonom 
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